
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 10 (1894)

Heft: 12

Buchbesprechung: Literatur

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


3lr 12 PBftrtrt* fißJCttijertriße §n®fe®trta-l£ttEB8 (Organ für bie offtjteHen Sßublifationen bei ©djwelj. ®eroerberereini) 163

Sericfjt filler neue patente.
Mitgeteilt burdj baS Sutern. SfSatentbureau uotx Jeimann u. (To.
in Oppeln, (SluSfiirtfte unb Diat in patent]aeftert erhalten bie

Slbonnenten biefeS SBiatteS gratis.)

®itt ©hneibïopf fiiï g-rôê* unb Hobelntafchtncn bilbet
ben ©egenftanb beS patentes Sir. 74,467. ®ie gefrümmten
ajîeffer finb gtoifdjett fefien unb berfdtjtebbaren Vacfen auf
bem Umfange eineS Körpers eingefpannt, beffen Querfcßniit
an ben bie Keffer iragenben ©teilen bon sur ®rebungS=
acfjfe epentrifeßen Kreisbogen begrenjt wirb.

Herrn Hermann ©hulß in Valoe i. 28. ift eine Vor*
ridjtmiß für Horisontalgattcr sum Srefjen beë ©âge*
blattrahmenS patentiert motten. ®er ©ägeblattrabmeu fann
unter Venußung eines Quabranten um 90® um bie Sldjfe
beS Sägeblattes Perbrebt merben, nm ba§ Seßtere ju be*

fähigen, bei abgefteUter Vorfhuboorrihtung unb unter all»

mâblidjem ©enfen beS ©ägerabmenS mittelft feiner Höben*
einfteüborridjtnng baS ©tammenbe absutrennen.

©egenftanb beS ißaienteS Str. 74,188 biibet eine 9îunb«

ftobkklmafdjiue. ®ie ben ©tab gmifdjen fih einfhlie*
ßenben Vacfen, beren einer baS Hobetmeffer trägt, merben

burh eine unrunbe Seifte rabial gegen* ober auSeinanber
beroegt, jenahbem bünnere ober biefere ©teilen beS su bo*
belnben SlrbeitSftücfeS smifhen ben S3ac£en burdjgefü^rt
merben.

^Betriebenes.
®ie ©cbittfjlcvf^ule in Srienj mirb näcbftenS eine

SluSftettung oeranftalten. 3n berfelben mirb neben ben

beften Sirbetten ber ©cßüler namentlich ein ©tiief beröorragen,
nämlich ein Bimmèrgetâfel, baS nom Oberlehrer ber

©dfule, §rn. Kienbols, geseießnet unb oon ben ©cßülera unb
Arbeitern ber ©hule ausgeführt mürbe. ®§ ift eine bnrd)
ibre ©röfee unb fünftlerifhe Mannigfaltigfeit unb ©hönßeit
gans bebeutenbe Sirbett, bie ber SeifiungSfäbigfeit ber 3n=
buftrie unb ber ©hüte sur beben ©bre gereift. ®ie SIrbeit

ift für bie Vefißung beS ^rn. ifkofefforS SBacß in 3nter«
lafen beftimmt.

bleuet Shanfenwaßett. Herr ©djloffermeifter 28infler
in ®bun, ber fdjon öor einiger 3eit ber ©emehtbe ®bun
ober bem ©amariteroerein einen febr sweefmäßigen Kranfen*
magen mit ®ragbaren ec. geliefert, but nun fein Mobett gans
bebentenb unb bielfeitig oerbeffert nnb mirb einen noHftänbig
anSgerüfteten Kranfenwagen nah 3üricf) sur SluSftellung
fd^iefen. ®ie ®ragbabre rubt in fiebern, ber ganst 2Bagen

ift tttöbrenfonfiruftion, bie Dläber laufen auf ©ummi, aueb

anbere Veroottfommnungen, benen Herr ®r. dürfet feine
Potte 3uftimmung 0ub, mürben angebracht. ®aS neue SJÎo*

bell ift bereits sur ^Patentierung angemelbet.

(litte beachtenswerte ©cbultafel=$imftrufttcm bon ®.
grericfS, Sebrer in ®b"ine, befißt eine breiteilige ®afelf(äcbe,
beren ©eitenßügel mit ©hantieren im Mittelfiücf befeftigt
finb, mäbrenb leßtereS nm ßorisontale 3apfen fdbmingen unb
fo bie ganse ®afet gebrebt unb audb auf ber tttücffeite be*

nußt merben fann; ebenfo ift biefelbe oertifal oerftettbar.
Oberhalb ber ®afel finb am ©eftett ©onfolen mit Quer*
ftäben oorgefeben, meldfe sur Slufnabme oon aufroiifelbaren
Sanbfarien bieneu. ®ie ®afel trägt mitbin in ibrer fom*
penbiöfen Slnorbnung baupifäcblicb joldjen ©djulen Stecßnung,
mo in einem 3iwmer gleichseitig mehrere Slbteilungen Per*

fdjiebenen Unterricht empfangen; auch läßt bie ®afel burch
ihre 3ufammenlegbarfeit ben ©chub ber gemähten 2luf*
feßriften gegen Vermifcßen unb unbefugtes Slblöfcßen su unb
Perbient ihrer Pielen SSorgüge wegen bie Slufmerffamfeit aller
ißäbagogen. (Mitgeteilt Pom patent* nnb terfjnifdjen Vnrcau
Pon Sticßarb SüberS in ©örliß.)

fßentil=®ittfähe für iRohtbrnnnett Pon 3. Sens in Slottuln
befteben aus gtoei cplinbrifhen Seiten, bie mit ©ewinbe in

einanber gefdjraubt merben, mäbrenb smifhett beibe Seile
äufeerlidf) ein Summt* ober Seberring gelegt mirb, welcher
beim 3ufatnmenfhrauben ber ©infaßteile snfammengebrücft
unb gegen bie 3nnenmänbe beS VumpenrobreS gepreßt mirb,
fobaß ber ©infaß auf biefe SBeife ohne weitere Vefefiigung
hält unb biebtet. ®ie obere giäße trägt bie Kugel, Klappe
ober oaS Sentit in üblicher 2Beift. (Mitgeteilt Pom fßatent*
unb tehnifhen Vttreau non Sticßarb SüberS in ©örliß.)

(Sin bewährter Hofsauftriib. Sot etwa 20 Saßren
mähte R. Avenarius bie erften Verfließe, neben ben um*,
ftänblidjen unb nur für gteihgeformte ©ötger guläffigen 3m*
prägnierPerfabren einen Holsanftrih mit felbfttljäiiger 3m=
prägnierung f)erguftelleu. ®ie günftigen ©rfolge, weihe mit
bem Pon bem ermähnten ©cfinber „Carbolineum" benannten
SInftrih ersielt mürben, finb allgemein btfannt unb burh
Sabtreihe ©utaeßten oon ben mahgebenben Seiten bestätigt.

3nfoIgebeffen mirb baS ehjte Avenarius Carbolineum
®. 3t.*ißatent 2lr. 46,021 in allen 28eltteilen in ftetS
fteigenbem Mafee nermenbet.

Sroßbem hört man ba nnb bort Pon Mißerfolgen, weihe
bei „Carbolineum"*2lnftrihen fidj ergeben haben. ®oh
finb bicfelben fämtlih auf nahgeabtnie Präparate surücf*
Sufübren, su beren 25erfauf bie burh baS ©efeß niht fhüß'
bare 23eseihuung „Carbolineum" mißbrauht Wirb, tebig*

Iih um biefetben überhaupt ober su einem böbern greife
an ben Mann su bringen, als bieS fonft möglih Wäre.

®S liegt baber nahe, baß, mer mit ©idjerbeit auf
©rfolg rehnen mill, gut baran tbun Wirb, nur baS ehte
Avenarius Carbolineum ®. 9t.*ipatent 9îr. 46,021 per*
Wenben su laffen.

2Bir" fügen noh bei, baß bie gurma ©mil Saftabp, Por*
mais g. Sauer u. ©te. in Söafel fih bereit erflärt bat,
febem 3"tereffenten mit Weiterer StuSfunfi nnb ber Slbreffe
ber nähftgelegenen g-abriflager sn bienen. Sühttge Mieber*
Perf'änfer werben gefuht-

Siteratur.
Haftpflicht, ©itt 28erfheu, baS in gabrifanten*, 3uriften*

nnb Slrbeiterfreifen noh lange niht biefenige Verbreitung
gefnnben bat, Wethe ber hochwichtige 3nbalt Perbient, ift
baS Dom ©hweiser. §anbe!S* nnb SanbroirtfhaftS*®epar«
tement herausgegebene „VunbeSgefeß betreffenb bie 2lrbeit
in ben gabrifen Pom 23. Märs 1877." Kommenbiert burh
feine SlttSfübrung itt ben erften 10 3abren feines VeftebenS
1877—1887. Mit einem Slnbang: „®ibg. Haftpflihtgefeß*
gebung". 2. Auflage. 1890. 3u beutfher unb fransöfifher
SluBgabe. 170 ©. 8® mit gormular=Muftern. fßreiS brefh.
nur gr. 1. —, fart. gr. 1. 20.

SiefeS offigielle 2Berfh;n enthält bie authentifie, artifel*
weife 2Biebergabe beS ©efeßeS unb bei febem Slrtifel in
hronologifher ttteibenfolge bie Mitteilung berjenigen amtli*
hen Sofnmente, bie su bem betreffenben Varagrapben er*

gangen finb. ©S umfaßt u. a. folgenbe Slrtifel: Dîegelnng
ber 2lrbeitSseit, Slrbeiteroerseihniffe, gabriforbnnngen, gabrif*
3nfpeftoren, Sobnsablung, Künbigung, ©honung ber 2Böh=
nerinnen, 3tacf)t= unb ©onntagSarbeit, MittagSpaufe, grauen*
unb Kinberarbeit, ©trafbeftimmungen :c. ®ie itt ben erften
10 Sabren oon ben VerWaltungS« unb 3uftig6ebörben er*
laffenen 3nftruftionen, ©rläuterungen unb ©ntfheibnngen
bilbeu einen Kommentar, ber eine jebermann Derftänblicbe
Auslegung beS ©.feheS gibt. Sitten, beren ©efhäftSbetrieb
bem gabrifgefeß unterftettt ift, Slrbeitgebern unb SIrbeit*

nebmern, fomie benfenigen, bie fih für bie grage beS Sir*

beiterfhußeS intereffieren, befonbers alfo ben Mitgliebern ber

Perfhiebenen ©eroerfjhaften, fei hiermit baS Sühlein sur
SInfiaffung empfohlen. SaSfelbe ift in jeber Vuhhanblung
erhältlich) ober auh birefr su begieben Pon ©djmib, granfe
u. ©o. in 23ern.
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Bericht über neue Patente.
Mitgeteilt durch das Intern. Patentbureau von Heimann u. Co.
in Oppeln. (Auskünfte und Rat in Patentsachen erhalten die

Abonnenten dieses Blaites gratis.)

Ein Schneidkopf für Fräs- und Hobelmaschinen bildet
den Gegenstand des Patentes Nr. 74,467. Die gekrümmten
Messer sind zwischen festen und verschiebbaren Backen auf
dem Umfange eines Körpers eingespannt, dessen Querschnitt
an den die Messer tragenden Stellen von zur Drehungs-
achse cxentrischen Kreisbogen begrenzt wird.

Herrn Hermann Schultz in Balve i. W. ist eine Vor-
richtung für Horizontalgattcr zum Drehen des Säge-
blattrahmens patentiert worden. Der Sägeblattrahmen kann
unter Benutzung eines Quadranten um 90° um die Achse
des Sägeblattes verdreht werden, um das Letztere zu be-

fähigen, bei abgestellter Vorschubvorrichtung und unter all-
mählichem Senken des Sägerahmens mittelst seiner Höhen-
einstellvorrichtung das Stammende abzutrennen.

Gegenstand des Patentes Nr. 74,188 bildet eine Rund-
stabhobelmaschine. Die den Stab zwischen sich einschlie-
ßenden Backen, deren einer das Hobelmesser trägt, werden
durch eine unrunde Leiste radial gegen- oder auseinander
bewegt, jenachdem dünnere oder dickere Stellen des zu ho-
belnden Arbeitsstückes zwischen den Backen durchgeführt
werden.

Verschiedenes.
Die Schnitzlerschule in Brienz wird nächstens eine

Ausstellung veranstalten. In derselben wird neben den

besten Arbeiten der Schüler namentlich ein Stück hervorragen,
nämlich ein Zimmergetäfel, das vom Oberlehrer der

Schule, Hrn. Kienholz, gezeichnet und von den Schülern und
Arbeitern der Schule ausgeführt wurde. Es ist eine durch
ihre Größe und künstlerische Mannigfaltigkeit und Schönheit
ganz bedeutende Arbeit, die der Leistungsfähigkeit der In-
dustrie und der Schule zur hohen Ehre gereicht. Die Arbeit
ist für die Besitzung des Hrn. Professors Wach in Inter-
laken bestimmt.

Neuer Krankenwagen. Herr Schlossermeister Winkler
in Thun, der schon vor einiger Zeit der Gemeinde Thun
oder dem Samariterverein einen sehr zweckmäßigen Kranken-

wagen mit Tragbaren ec. geliefert, hat nun sein Modell ganz
bedeutend und vielseitig verbessert und wird einen vollständig
ausgerüsteten Krankenwagen nach Zürich zur Ausstellung
schicken. Die Tragbahre ruht in Federn, der ganze Wagen
ist Röhrenkonstruktion, die Räder laufen auf Gummi, auch
andere Vervollkommnungen, denen Herr Dr. Mürset seine

volle Zustimmung gab, wurden angebracht. Das neue Mo-
dell ist bereits zur Patentierung angemeldet.

Eine beachtenswerte Schultafel-Konstruktion von G.
Frericks, Lehrer in Thuine, besitzt eine dreiteilige Tafelfläche,
deren Seitenflügel mit Charnieren im Mittelstück befestigt
sind, während letzteres um horizontale Zapfen schwingen und
so die ganze Tafel gedreht und auch auf der Rückseite be-

nutzt werden kann; ebenso ist dieselbe vertikal verstellbar.
Oberhalb der Tafel sind am Gestell Consolen mit Quer-
stäken vorgesehen, welche zur Aufnahme von aufwickelbaren
Landkarten dienen. Die Tafel trägt mithin in ihrer kom-

pendiösen Anordnung hauptsächlich solchen Schulen Rechnung,
wo in einem Zimmer gleichzeitig mehrere Abteilungen ver-
schiedenen Unterricht empfangen; auch läßt die Tafel durch
ihre Zusammenlegbarkeit den Schutz der gemachten Auf-
schriften gegen Verwischen und unbefugtes Ablöschen zu und
verdient ihrer vielen Vorzüge wegen die Aufmerksamkeit aller
Pädagogen. (Mitgeteilt vom Patent- und technischen Bureau
von Richard Lüders in Görlitz.)

Ventil-Einsätze für Rohrbrnnnen von I. Lenz in Nottuln
bestehen aus zwei cylindrischen Teilen, die mit Gewinde in

einander geschraubt werden, während zwischen beide Teile
äußerlich ein Gummi- oder Lederring gelegt wird, welcher
beim Zusammenschrauben der Einsatzteile zusammengedrückt
und gegen die Innenwände des Pnmpenrohres gepreßt wird,
sodaß der Einsatz auf diese Weise ohne weitere Befestigung
hält und dichtet. Die obere Fläche trägt die Kugel, Klappe
oder oas Ventil in üblicher Weise. (Mitgeteilt vom Patent-
und technischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz.)

Ein bewährter Holzanstrich. Vor etwa 20 Jahren
machte R>. àvsrrarrrrs die ersten Versuche, neben den um-,
ständlichen und nur für gleichgeformte Hölzer zulässigen Im-
Prägnierverfahren einen Holzanstrich mit selbstthätiger Im-
prägnierung herzustellen. Die günstigen Erfolge, welche mit
dem von dem erwähnten Erfinder .,Garbo1insurii^ benannten
Anstrich erzielt wurden, sind allgemein bekannt und durch
zahlreiche Gutachten von den maßgebenden Seiten bestätigt.

Infolgedessen wird das echte ^Völlurrus Oarbolirrsuirr
D. R.-Patent Nr. 46,021 in allen Weltteilen in stets

steigendem Maße verwendet.
Trotzdem hört man da und dort von Mißerfolgen, welche

bei „Eerrloolillsrirrr^-Anstrichen sich ergeben haben. Doch
sind dieselben sämtlich auf nachgeahmte Präparate zurück-

zuführen, zu deren Verkauf die durch das Gesetz nicht schütz-

bare Bezeichnung „Garbulrrrsrrur" mißbraucht wird, ledig-
lich um dieselben überhaupt oder zu einem höhern Preise
an den Mann zu bringen, als dies sonst möglich wäre.

Es liegt daher nahe, daß, wer mit Sicherheit auf
Erfolg rechnen will, gut daran thun wird, nur das echte

^.vsllarirrs Oarbolirrsurri D. R.-Patent Nr. 46,021 ver-
wenden zu lassen.

Wir' fügen noch bei, daß die Firma Emil Bastady, vor-
mals F. Bauer u. Cie. in Basel sich bereit erklärt hat,
jedem Interessenten mit weiterer Auskunft und der Adresse

der nächstgelegenen Fabriklager zu dienen. Tüchtige Wieder-
Verkäufer werden gesucht.

Literatur.
Haftpflicht. Ein Werkchen, das in Fabrikanten-, Juristen-

und Arbeilerkreisen noch lange nicht diejenige Verbreitung
gefunden hat, welche der hochwichtige Inhalt verdient, ist
das vom Schweizer. Handels- und Landwirtschafts-Depar-
tement herausgegebene „Bundesgesetz betreffend die Arbeit
in den Fabriken vom 23. März 1877." Kommendiert durch
seine Ausführung in den ersten 10 Jahren seines Bestehens
1877—1887. Mit einem Anhang: „Eidg. Haftpflichtgesetz-
gebung". 2. Auflage. 1890. In deutscher und französischer
Ausgabe. 170 S. 8° mir Formular-Mustern. Preis brosch.

nur Fr. 1. —, kart. Fr. 1. 20.
Dieses offizielle Werkchnr enthält die authentische, artikel-

weise Wiedergabe des Gesetzes und bei jedem Artikel in
chronologischer Reihenfolge die Mitteilung derjenigen amtli-
chen Dokumente, die zu dem betreffenden Paragraphen er-

gangen sind. Es umfaßt u. a. folgende Artikel: Regelung
der Arbeitszeit, Arbeiterverzeichnisse, Fabrikordnungen, Fabrik-
Inspektoren, Lohnzahlung, Kündigung, Schonung der Wöch-
nerinnen, Nacht- und Sonntagsarbeit, Mittagspause, Frauen-
und Kinderarbeit, Strafbestimmungen :c. Die in den ersten
10 Jahren von den Verwaltungs» und Justizbehörden er-
lassenen Instruktionen, Erläuterungen und Entscheidungen
bilden einen Kommentar, der eine jedermann verständliche
Auslegung des Gesetzes gibt. Allen, deren Geschäftsbetrieb
dem Fabrikgesetz unterstellt ist, Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, sowie denjenigen, die sich für die Frage des Ar-
beiteischutzes interessieren, besonders also den Mitgliedern der

verschiedenen Gewerkschaften, sei hiermit das Büchlein zur
Anschaffung empfohlen. Dasselbe ist in jeder Buchhandlung
erhältlich oder auch direkr zu beziehen von Schmid, Franke
u. Co. in Bern.


	Literatur

